
Wirtschaft im Wandel 5/199910

In den neuen Bundesländern ist aus demogra-
phischer Sicht eine gleichbleibende Nachfrage
nach Lehrstellen in den nächsten Jahren zu erwar-
ten (vgl. Abbildung 6). Es ist jedoch ab 2004 mit
einer Entspannung auf dem ostdeutschen Lehr-
stellenmarkt zu rechnen. Im weiteren Verlauf er-
reicht die zahlenmäßig kleine Generation der un-
mittelbar nach der Wende in Ostdeutschland Gebo-
renen das Erwerbsalter. Im Jahr 2007 ist eine Hal-
bierung der Zahl der potentiell eine Lehrstelle Su-
chenden gegenüber dem heutigen Niveau zu er-
warten. Am Ende des Projektionszeitraumes ist die
Zahl der Lehrstellensuchenden auf gut 40 vH des
Ausgangsniveaus abgesunken. 14

Deutschlandweit ist aus demographischer Sicht
für die nächsten drei Jahre mit einer ähnlichen Si-

tuation auf dem Ausbildungs- und Lehrstellenmarkt
wie heute zu rechnen (vgl. Abbildung 6). Ab 2002
ist jedoch eine wachsende Nachfrage von Ausbil-
dungsplätzen im dualen System zu erwarten. Der
Rückgang ab 2007 ist im wesentlichen auf die be-
sondere ostdeutsche Entwicklung zurückzuführen.

Diese Entwicklung stellt für die Lehrstellensi-
tuation durch die geringere Nachfrage eine Entla-
stung dar, falls es aus konjunkturellen Gründen
nicht schon vorher zu einer Entspannung auf dem
Ausbildungsmarkt kommt.
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Energieeinsparung im ostdeutschen Mietwohnungsbestand:
Mehr Investitionsanreize notwendig

Fast ein Viertel der gesamtdeutschen Emissio-
nen des Klimaschadstoffs Kohlendioxid wird vom
Raumwärmeverbrauch verursacht.  Doch bestehen
gerade hier große Minderungspotentiale, deren
Nutzung oft allein wegen der damit verbundene
Energiekostensenkung lohnenswert ist. Obgleich
dies insbesondere für den Mietwohnungsbestand
der neuen Bundesländer gilt, wird immer noch ein
großer Teil der ostdeutschen Mietwohnungen mo-
dernen wärme- und heizungstechnischen Stan-
dards nicht gerecht. Nach wie vor sorgen Finan-
zierungsprobleme ostdeutscher Vermieter dafür,
daß der Instandsetzungsstau nur langsam abnimmt
und Energiesparmaßnahmen unterbleiben. Aber
auch dort, wo bereits modernisiert wird, sind die
Anreize, Investitionen an einer optimalen Nutzung
der Energiesparpotentiale auszurichten, nicht aus-
reichend. Das nunmehr auch in Ostdeutschland
geltende Vergleichsmietensystem kann dieses Defi-

                                                     
14 Der Anteil der ostdeutschen Jugendlichen im Alter von 16

Jahren an allen Altersgenossen in Deutschland geht von
24,6 vH (1995) auf 10,7 vH (2010) zurück. Der Bevölke-
rungsanteil der neuen Bundesländer hingegen verringert sich
dagegen kaum von 18,9 vH (1995) auf 18,5 vH (ab 2001, bis
zum Ende der Projektion konstant). Im Jahr 1989 betrug der
Bevölkerungsanteil Ostdeutschlands noch 20,8 vH.

zit – dem das Auseinanderfallen der Adressaten
von Kosten und Nutzen energiesparender Maß-
nahmen zugrunde liegt – nicht kompensieren.

Ordnungsrechtliche Vorgaben und förderpoliti-
sche Maßnahmen allein sind kaum geeignet, dieses
Dilemma zu entschärfen. Sollen die Energiepreis-
steigerungen im Zuge der Ökosteuerreform wirk-
same Investitionsanreize auslösen, ist eine Verbes-
serung der Anreizkompatibilität des Vergleichs-
mietensystems, ergänzt um eine Anpassung der
relevanten technischen Verordnungen und Förder-
richtlinien, notwendig.

Energiesparpotentiale im ostdeutschen Mietwoh-
nungsbestand

Im Jahr 1989 lagen die jährlich durch Raumhei-
zung verursachten CO2-Emissionen pro Quadrat-
meter Wohnfläche in Ostdeutschland mehr als
40 vH über vergleichbaren Werten der alten Bun-
desländer.15 Hierfür war zum einen der sowohl

                                                     
15 Vgl. BORGES, H.; LORENZ, G. HELMSTÄDTER, E.:

Energieeinspar- und CO2-Minderungspotentiale im Wohn-
gebäudebestand der neuen Bundesländer bis zum Jahr
2005. Institut für Erhaltung und Modernisierung von Bau-
werken. Berlin 1996, S. 13.



Wirtschaft im Wandel 5/1999 11

konstruktiv als auch bauschadensbedingt schlechte
Wärmeschutz der Wohngebäude, zum anderen die
ungünstige, größtenteils auf heimischer Braunkohle
basierende Energieträgerstruktur und der geringe
Nutzungsgrad der Wärmeerzeugungs- und -vertei-
lungsanlagen verantwortlich.

Insbesondere in dem die neuen Bundesländer
dominierenden, überwiegend vermieteten Mehrfa-
milienhausbestand bestehen umfassende Energie-
spar- und CO2-Minderungspotentiale. Dort können
durch Wärmeschutzmaßnahmen, modernste Hei-
zungstechnik (z. B. Brennwerttechnik), effizientere
Raumtemperaturregulierung und Optimierung der
haustechnischen Anlagen beachtliche Einspar-
effekte erreicht werden. Nach Untersuchungen des
Instituts für Erhaltung und Modernisierung von
Bauwerken (IEMB) wäre bei konsequenter Ein-
haltung der aktuellen Wärmeschutzverordnung bis
2005 eine Senkung des jährlichen Primärenergie-
bedarfs um fast zwei Drittel und eine Reduktion
der CO2-Emissionen von 62 vH möglich. Zusätz-
liche Emissionsminderungen in Höhe von 14 vH
ließen sich mit der Substitution von Kohle durch
umweltfreundlichere Energieträger und die Kraft-
Wärme-Kopplung bei der Fernwärmeerzeugung
erzielen.16

                                                     
16 Vgl. ebenda, S. 88-98.

Eine rasche Realisierung dieser Potentiale setzt
jedoch die Rentabilität und Finanzierbarkeit der
notwendigen Investitionen voraus. Da bauliche
Energiesparmaßnahmen beim gegenwärtigen Ener-
giepreisniveau häufig nur in Verbindung mit ohne-
hin notwendigen Instandsetzungen wirtschaftlich
sind,  befindet sich der ostdeutsche Wohnungssektor
in einer vergleichsweise günstigen Ausgangssitua-
tion: Wegen des umfassenden, durch Bauschäden
und Wohnwertdefizite bedingten Instandsetzungs-
und Modernisierungsbedarfs führen Energiespar-
maßnahmen in weiten Teilen des ostdeutschen
Wohnungsbestands zu vergleichsweise niedrigen
Zusatzkosten und kurzen Amortisationszeiten.
Beispielsweise dürfte sich die Anbringung eines
Wärmedämmverbundsystems an der Außenwand
eines Wohngebäudes bei einem Energiepreis von
0,06 DM/kWh und durchschnittlichen Investitions-
kosten (bei Außenwanddämmung etwa 40 DM/qm)
bereits nach acht Jahren amortisiert haben (vgl.
Abbildung).

Dennoch zeigt sich, daß die aktuellen Rahmen-
bedingungen des ostdeutschen Mietwohnungsmark-
tes keine geeignete Grundlage für schnelle Fort-
schritte des energietechnischen Modernisierungs-
prozesses bilden. Zum einen sind viele ostdeutsche
Vermieter noch immer mit Problemen der Finan-
zierung des dringlichen Instandsetzungsbedarfs

Abbildung:
Amortisation von Wärmeschutzmaßnahmen in Abhängigkeit vom Energiepreis a

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22

0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18
DM/kWh

Jahre

Keller

Außenwand

Dach

Fenster

IWH
a Dynamische Amortisationszeit (VDI 2067) fremdfinanzierter Maßnahmen mit durchschnittlichen Investitionskosten: Keller-, Außenwand- und
Dachdämmung an Instandsetzung gekoppelt, Fenstererneuerung mit Wärmeschutzverglasung statt üblicher Isolierverglasung, technische Nutzungs-
dauer der Bauteile: 20-25 Jahre, Hypothekenzins: 5,5 vH, Inflationsrate: 2 vH

Quelle: Passivhausinstitut Darmstadt, Fachinformation PHI-1998/3; Berechnungen des IWH.
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konfrontiert. Andererseits dürften mit der Über-
nahme des Vergleichsmietensystems in Ostdeutsch-
land die Anreize der Vermieter, in Energiespar-
maßnahmen zu investieren, kaum gestiegen sein.

Instandsetzungsstau noch nicht überwunden

Zweifellos ist der Instandsetzungs- und Moder-
nisierungsprozeß im Wohnungsbestand der neuen
Länder auch im Bereich der Energieeinsparung ein
gutes Stück vorangekommen. Immerhin entsprach
laut Ergebnissen des Wohnungsbestandspanels der
neuen Bundesländer17 1996 ein gutes Drittel aller
Wohnungen im älteren Gebäudebestand (Alters-
klassen bis 1968) aktuellen heizungs- und wärme-
technischen Standards. Weitere 11 vH waren bereits
mit einer modernen Heizung versehen worden (vgl.
Tabelle). Aktuellere Angaben des Gesamtverbands
deutscher Wohnungswirtschaft (GdW), die auch
den neueren Wohnungsbestand bis 1989 einbeziehen,
bestätigen dies. Demnach waren 1997 etwa 32 vH
der von den Mitgliedsunternehmen erfaßten Woh-
nungen mit modernen Heizungen und Wärmedäm-
mung nachgerüstet bzw. bei 34 vH zumindest Fen-
ster und Heizungsanlage modernisiert worden. Da-
bei ist jedoch zu berücksichtigen, daß diese Entwick-
lung nur mit Hilfe der massiven Förderung durch
Bund und Länder sowie die großzügigen steuer-
lichen Sonderregelungen möglich war. Immerhin
wurden zwischen 1993 und 1996 bei durchschnitt-
lich 60 vH aller Modernisierungsmaßnahmen öf-
fentliche Fördermittel in Anspruch genommen.18

Für den übrigen, noch zu modernisierenden
Teil des Wohnungsbestands bleiben die Investi-
tionsbedingungen schwierig. Nach wie vor existie-
ren Probleme bei der Finanzierung der kaum miet-
preiswirksamen Instandsetzungsinvestitionen. Da
sich die Refinanzierung der Erneuerungsinvestitio-
nen nach § 3 Miethöhegesetz (MHG) nur auf den

                                                     
17 Trotz gewisser Schwächen hinsichtlich der Aktualität und

Repräsentativität (Altersklasse 1968-1989 wird nicht unter-
sucht) ist das Wohnungsbestandspanel für die neuen Bun-
desländer die aktuellste Datenquelle, anhand derer ge-
nauere Aussagen über Umfang und Intensität der energie-
technischen Modernisierungsmaßnahmen im Mehrfamilien-
hausbestand der neuen Bundesländern möglich sind. Vgl.
WOHNUNGSBESTANDSPANEL FÜR DIE NEUEN
BUNDESLÄNDER: Ergebnisbericht der Eigentümerbefra-
gung 1996. Bonn 1998.

18 Vgl. ebenda, S. 55.

Kostenanteil der Modernisierung beschränkt (jähr-
liche Umlage von 11 vH des Modernisierungsko-
stenanteils auf die Miete), müssen die Instandset-
zungskosten bzw. der Kapitaldienst allein aus den
vorhandenen Rücklagen bzw. dem Eigenkapital be-
stritten werden.19 Hohe Investitionsausgaben, lang-
jährige Mietpreisbindung und Altverbindlichkeiten
haben hierfür jedoch wenig Spielraum gelassen.
Hinzu kommt, daß auf dem vor allem durch umfang-
reichen Wohnungsneubau gesättigten ostdeutschen
Wohnungsmarkt die Vermietung modernisierter Be-
standswohnungen zunehmend schwieriger wird.
Sind jedoch schon Instandsetzungsmaßnahmen
nicht zu finanzieren, dann unterbleiben die daran
gekoppelten Energiesparinvestitionen erst recht.

Davon sind besonders kommunale Wohnungs-
unternehmen betroffen, die in den neuen Ländern
etwa 40 vH aller Mietwohnungen bewirtschaften.
Dort wird die Bestandsmodernisierung auch weiter-
hin durch ungeklärte Eigentumsverhältnisse und
fehlende Grundbucheintragungen behindert. So war
1997 für 39 vH der insgesamt restitutionsbehafte-
ten, fast ausschließlich im Bestand kommunaler
Wohnungsunternehmen befindlichen Gebäude im-
mer noch keine rechtskräftige Entscheidung getrof-
fen worden.20 Die betroffenen Wohnungsunterneh-
men können in diesen Fällen lediglich die drin-
gendsten Instandsetzungsmaßnahmen vornehmen
und müssen auf eine umfangreiche Modernisie-
rung verzichten. Überdies sind der Fremdfinanzie-
rung dieser Instandsetzungsmaßnahmen enge Gren-
zen gesetzt, da auf rückübertragungsbetroffene
Gebäude keine Hypotheken aufgenommen werden
können. Auch der für viele private Vermieter vor-
teilhafte steuerliche Ausgleich von Verlusten aus
der Wohnungsvermietung konnte mangels anderer
Einkunftsarten nicht zur Entlastung der Woh-
nungsunternehmen herangezogen werden.

Der unterdurchschnittliche Modernisierungs-
grad der kommunalen Wohnungen im Wohnungs-
bestandspanel belegt die Bedeutung dieser Eng-
pässe (vgl. Tabelle). Hier wurde vor allem an re-

                                                     
19 Die durchschnittliche Mietumlagequote für modernisierte

Wohnungen des Wohnungsbestandspanels 1996 lag bei
48 vH. Vgl. ebenda, S. 54.

20 Vgl. GdW Informationen: Daten und Fakten zur unterneh-
merischen Wohnungswirtschaft in den neuen Ländern, 1998,
S. 9.
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stitutionsbehaften Gebäuden bzw. an nur mit ho-
hem Kostenaufwand modernisierbaren Wohnun-
gen der älteren Baualtersklassen (bis 1949) wenig
getan. Private Eigentümer, die weder von Restitu-
tionsansprüchen noch von Altschulden betroffen
sind, konnten dagegen in großem Umfang von den
steuerlichen Sonderregelungen profitieren und ha-
ben bis 1996 mehr als die Hälfte ihrer Wohnungen
heizungs- bzw. wärmetechnisch nachgerüstet. Ähn-
lich hohe Anteile energietechnisch modernisierter
Wohnungen weisen die Wohnungsgenossenschaf-
ten auf. Sie sind im Vergleich zu den kommunalen
Wohnungsgesellschaften aufgrund des überwiegend
nach 1949 errichteten Wohnungsbestands kaum von
Restitutionsansprüchen betroffen und mußten dank
des geringen Anteils schwer beschädigter Altbauten
verhältnismäßig niedrige Instandsetzungs- und
Modernisierungskosten pro Wohnung aufwenden.21

Mangelnde Anreize zur Energieeinsparung

Nicht nur Finanzierungsengpässe stehen dem
Fortschritt der energietechnischen Modernisierung
im Wege. Vielmehr ist der Anreiz der Investoren,
den Umfang der Energiesparmaßnahmen an ihrem
wirtschaftlichen Optimum auszurichten, am Miet-

                                                     
21 Vgl. WOHNUNGSBESTANDSPANEL FÜR DIE NEUEN

BUNDESLÄNDER, a. a. O, S. 54.

wohnungsmarkt allgemein gering einzuschätzen.
Während selbstnutzende Wohnungseigentümer ein
unmittelbares Interesse an optimalen Energiespar-
maßnahmen haben, wird dieser Anreizmechanis-
mus bei der Vermietung durch das sogenannte „In-
vestor-Nutzer-Dilemma“ ausgehebelt. Der Vermie-
ter profitiert von den Effizienzgewinnen einer
Komplettmaßnahme nicht direkt, sondern macht
seine Investitionsentscheidung von der Refinanzie-
rungsfähigkeit durch die Modernisierungsumlage,
erzielbaren Neuvertragsmieten, technischen Aufla-
gen und verfügbaren Fördermitteln abhängig. Da-
her ist keineswegs sichergestellt, daß der vom
Vermieter als rentabel angesehene Investitions-
aufwand im Hinblick auf die erzielbare Energie-
einsparung effizient ist. Ungenutzte Energiespar-
potentiale und Effizienzverluste aufwendiger Ein-
zelmaßnahmen werden dabei in Kauf genommen.

Die Modernisierungsstruktur der Wohnungen
des Wohnungsbestandspanel bestätigt dies inso-
fern, als daß zwar Heizungen und Fenster sehr
häufig gleichzeitig modernisiert werden, die zur
Kompensation des zusätzlichen Wärmeverbrauchs
und Optimierung der Leistung der Heizungsanlage
unerläßliche Wärmedämmung jedoch bei einem
Viertel der modernisierten Wohnungen zunächst
unterblieb (vgl. Tabelle). Ebenso wurde bei Dach-
und Fassadeninstandsetzungen die Gelegenheit zur

Tabelle:
Energiesparende Ausstattung ostdeutscher Wohnungen nach Eigentumssituation und Baualter

Wohnungen in vH Ausstattungsmerkmale Baualtersklasse

Eigentumssituation

Heizung und Fenster
modernisiert, Wärme-

dämmung

Heizung
moderni-

siert

insgesamt bis 1918 1919 bis
1948

1949 bis
1968

insgesamt 33,6 10,9 44,5 41,4 39,4 54,1

privat 39,5 14,5 54,0 52,1 53,7 73,2
davon: ohne Wechsel 30,5 15,7 46,2 43,9 47,2 (100)

kommunal → privat 45,8 13,9 59,7 53,3 64,7 80,6

privat → privat 43,5 13,7 57,2 69,8 37,5 -

kommunal 18,8 5,1 23,9 3,8 19,9 40,3

davon: Eigentumsfrage geklärt 27,1 6,7 33,8 7,6 24,0 44,8

Eigentumsfrage ungeklärt 3,9 2,2 6,1 2,0 10,4 15,1

genossenschaftlich 44,7 9,8 54,5 - 21,3 65,4

Quelle: Wohnungsbestandspanel für die neuen Bundesländer, Ergebnisbericht der Eigentümerbefragung 1996.
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Durchführung von Wärmedämmmaßnahmen häu-
fig nicht genutzt.22

Das „Investor-Nutzer-Dilemma“ wird durch die
geringe Relevanz des Energieverbrauchs im Ver-
gleichsmietensystem verstärkt. So hat der Vermie-
ter bei bestehenden Mietverhältnissen trotz der
Modernisierungsumlage nur geringe Anreize, den
Umfang wärmetechnischer Modernisierungen über
die mietpreisrelevanten Beschaffenheitskriterien
des Mietspiegels hinaus auszudehnen. Schließlich
ist der überwiegende Teil der modernisierungsbe-
dingten, zusätzlichen Mieteinnahmen im Zuge des
gesetzlichen Mieterhöhungsanspruchs im Zeitver-
lauf auch mit wesentlich geringerem Kapitaleinsatz
realisierbar.23 Bei Neuvermietungen ist ebenfalls
nicht garantiert, ob der Markt zusätzliche Energie-
sparmaßnahmen belohnt. Da potentielle Mieter
gewöhnlich nur geringe Informationen über die
energetische Qualität – also die Gesamtkosten – ei-
nes Wohnungsangebots besitzen, richten sie ihre
Zahlungsbereitschaft am erwarteten Qualitätsdurch-
schnitt aus. Unter diesen Bedingungen kann sich
ein Angebot überdurchschnittlich energieeffizien-
ter Wohnungen am Markt kaum durchsetzen.24

Weil in vielen Mietspiegeln energiesparende Aus-
stattungsmerkmale nur pauschal Niederschlag fin-
den, wird mit dem herrschenden Vergleichsmieten-
system weder die Markttransparenz für energetische
Qualitätskriterien wesentlich erhöht noch die Ver-
marktung energiesparender Wohnungen gefördert.25

Unter diesen Bedingungen können auch ord-
nungsrechtliche Auflagen und öffentliche Förder-

                                                     
22 Vgl. ebenda, S. 49 f.
23 Vgl. KIRCHNER, J.: Die Rentabilität ausgewählter Maß-

nahmen zur Einsparung von Heizenergie im freifinanzier-
ten und öffentlich geförderten Wohnungsbestand. Darm-
stadt 1993, S. 14-16.

24 Hierbei handelt es sich um ein typisches Beispiel eines
durch asymmetrischen Informationsverteilung ausgelösten
Marktversagens (adverse selection). Vgl. AKERLOF, G. A.:
The Markets for „Lemons“ – Quality Uncertainty and the
Market Mechanism, in: Quarterly Journal of Economics,
Vol. 84, S. 488-500.

25 Ein Beispiel ist der Mietspiegel der Stadt Halle (Saale)
1998: Zwar wird die Sanierung nach geltenden technischen
Normen in einem Punktesystem berücksichtigt, doch wer-
den alle Maßnahmen nach dem 3. Oktober 1990 gleich ein-
gestuft. Weder besserer Wärmeschutz nach WSchVO 1995
noch Maßnahmen, die bspw. aus Denkmalschutzgründen
von dieser Vorschrift befreit wurden, erfahren eine diffe-
renzierte Bewertung.

mittel kein effizientes Investitionsverhalten anre-
gen. Vielmehr besteht die Gefahr, daß konzeptio-
nelle Schwächen dieser Instrumente die Effizienz
der Energiesparmaßnahmen weiter reduzieren. Ob-
gleich mit der Novelle der Wärmeschutzverord-
nung 1995 beabsichtigt wurde, die Einhaltung
energietechnischer Mindeststandards auch bei In-
standsetzungsmaßnahmen im Wohnungsbestand
durchzusetzen, hat sich schnell gezeigt, daß dieses
Ziel nicht erreichbar ist. Viele Maßnahmen im Ge-
bäudebestand sind baugenehmigungsfrei, weshalb
auf eine Überprüfung des Wärmeschutznachweises
in der Regel verzichtet wird.26 Zudem beschränken
sich die Anforderungen jeweils nur auf einzelne
Bauteile und schließen die Effizienz der Heizungs-
anlage nicht ein. Daher wird eine am Energiever-
brauchs- und Kostenminimum ausgerichtete Vor-
gehensweise bei der Modernisierung kaum ange-
regt. Eine ähnliche Wirkung geht von einem Teil
der öffentlichen Förderprogramme aus, die mit der
Unterstützung von Einzelmaßnahmen geradezu
Anreize zur Umsetzung voneinander unabhängiger
Maßnahmen setzen.

Energieeinsparung durch höhere Markttrans-
parenz

Sollen zukünftig wirksame Anreize gesetzt wer-
den, bei der Wohnungsmodernisierung den Aspekt
der Energieverbrauchssenkung stärker zu berück-
sichtigen, dürfen sich umweltpolitische Impulse
nicht allein auf wärmetechnische Standards, för-
derpolitische Investitionsanreize oder die Besteue-
rung fossiler Energieträger beschränken. Vielmehr
besteht hinsichtlich der Überwindung des „Inve-
stor-Nutzer-Dilemmas“ Handlungsbedarf. Nur so
ist erreichbar, daß Energiepreissteigerungen nicht
allein die vergleichsweise geringen Energiespar-
potentiale der Mieter aktivieren, sondern den Ver-
mieter zu wesentlich wirksameren Investitionen in
Energiespartechniken veranlassen.

Ein wichtiger Schritt in diese Richtung wäre
getan, wenn sich durch geeignete wohnungspoliti-
sche Maßnahmen der Einfluß der Energiekosten
von Wohnungen auf die ortsübliche Vergleichs-
miete vergrößern würde. Dem könnte mit der Auf-
nahme eines zweckmäßigen Indikators des Heiz-

                                                     
26 Vgl. UMWELTBUNDESAMT: Jahresbericht 1997, S. 193.
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energieverbrauchs als Qualitätskriterium in den
Mietspiegel Rechnung getragen werden. Ist der
Vermieter in der Lage niedrige Verbrauchswerte
zu dokumentieren, so wirkt sich dies erhöhend auf
die erzielbare Kaltmiete aus. Als Beleg könnte ein
für alle Gebäude verbindlicher Energiebedarfspaß,
wie er als Bestandteil der geplanten „Energieein-
sparverordnung“ auch für modernisierte Bestands-
wohnungen diskutiert wird, dienen. Eine Verbesse-
rung der Markttransparenz für Wohnungssuchende
ließe sich durch die Übertragung des bereits im
Bereich der Hausgerätetechnik wirksamen Systems
der Energieverbrauchskennzeichnung auf Gebäude
bzw. Wohnungen realisieren.

Investitionsanreize durch förderpolitische Kurs-
korrektur

Dennoch dürfte die schnelle Befriedigung des
noch ausstehenden Instandsetzungs- und Moderni-
sierungsbedarfs unter der Bedingung sozial verträg-
licher Mietsteigerungen ohne eine befristete Fort-
führung der Sonderförderung für die neuen Bun-
desländer größere Probleme aufwerfen. Allerdings
ist es angebracht, die Akzente der Förderpolitik
stärker als bisher auf den Wohnungsbestand und
dort auf Instandsetzungsmaßnahmen, deren Kosten
vielfach nicht mietpreiswirksam sind, zu setzen.

Ebenso wird die Förderung energiesparender
Modernisierungsmaßnahmen in den neuen Bun-
desländern vorerst noch ein probates Mittel für die
schnelle Umsetzung der CO2-Minderungspotentiale
bleiben. Doch auch hier sind Änderungen der För-
derkonzeption vorteilhaft. Sollen möglichst weit-
gehende Effekte erreicht werden, dürfen nur Kom-
plettmaßnahmen förderfähig sein, bei denen nicht
nur die Modernisierung von Heizung und/oder
Fenstern, sondern ein kompletter Wärmeschutz er-
folgt. Zudem sollte die Bewilligung der Förder-
mittel stets an einen nachweisbaren Mindeststan-
dard der Gesamtmaßnahme gekoppelt sein. Um
Mitnahmeeffekte einzuschränken, müßte sich die
Förderung an der Differenz zwischen den Kosten
ohnehin notwendiger Instandsetzungsmaßnahmen
und den Mehrkosten der Energiesparmaßnahmen
orientieren. Schließlich wäre zur Erhöhung der In-
vestitionsanreize zu erwägen, die Modernisierungs-
umlage nicht um den gesamten, sondern nur um

einen Teil des Jahresbetrags des Zuschusses bzw.
der Zinsermäßigung zu mindern.

Fazit: Rahmenbedingungen für stärkere Markt-
impulse erforderlich

Die Energieverbrauchssenkung im ostdeutschen
Wohnungsbestand hängt im hohen Maße vom
Fortschritt des Instandsetzungs- und Modernisie-
rungsprozesses ab. Schließlich erreichen viele Ener-
giesparmaßnahmen bereits heute bzw. unter Be-
rücksichtigung zukünftiger Energiepreissteigerun-
gen die Rentabilitätsschwelle, wenn sie in Instand-
setzungszyklen eingebettet sind. Wird diese Chance
nicht ergriffen, bleiben umfangreiche Energiespar-
potentiale auf lange Frist ungenutzt oder müssen
mit wesentlich höherem Aufwand später nachge-
holt werden.

Daher sind die Rahmenbedingungen des ost-
deutschen Wohnungsmarktes in erster Linie an ei-
ner raschen Beseitigung der Hemmnisse für In-
standsetzungsinvestitionen zu orientieren. Auch im
Interesse des Umweltschutzes gilt es Lösungen zu
finden, die zur schnelleren Klärung der Restituti-
onsansprüche und Vermögenszuordnung beitragen.
Zugleich sind im Hinblick auf die wachsenden
Probleme vieler Wohnungsunternehmen bei der
Erfüllung der Privatisierungsauflagen nach dem
Altschuldenhilfegesetz wirksamere Entlastungsre-
gelungen notwendig.

Gelingt es, durch Anpassungen des Vergleichs-
mietensystems und Maßnahmen zur Steigerung der
Transparenz auf dem Wohnungsmarkt das „Inve-
stor-Nutzer-Dilemma“ zu mindern, kann die Öko-
steuer auch im Mietwohnungsbau zusätzliche In-
vestitionen anregen. In dem Maße wie marktliche
Anreize zur Energieeinsparung zunehmen, sinkt
auch der staatliche Interventionsbedarf in Form von
Förderprogrammen und  wenig flexiblen, am Stand
der Technik orientierten Auflagen. Dem Ord-
nungsrecht bliebe allerdings eine wichtige Funk-
tion erhalten, durch Informationspflichten seitens
der Vermieter die unzureichende Markttransparenz
zu erhöhen.
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